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§ 33 3464

W-TMGB2 - Wiener Taxi-, Mietwagen- und Gastewagen-Betriebsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Standplatze dirfen nur mit gemal? den 88 19 bis 21 gekennzeichneten Taxikraftfahrzeugen bezogen werden; sie
durfen nach dem Grundsatz der freien Standplatzwahl bezogen werden, sofern durch Verordnung gemaR §8 13 Abs. 4
des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996, BGBI. Nr. 112, in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 153/2006, nicht
anderes bestimmt wird.

(2) Auf den Taxistandpldtzen sind freie Taxikraftfahrzeuge nach der Zeit der Ankunft den vorhandenen
Kraftfahrzeugen anzureihen und so platzsparend aufzustellen, dal? ohne Behinderung und ohne Gefahrdung aus der
Reihe herausgefahren werden kann.

(3) Auf den Taxistandplatzen darf bei Dunkelheit oder schlechter Sicht die Beleuchtung des Taxischildes nicht
abgeschaltet werden. Die Beleuchtung ist bei besetztem Wagen abzuschalten.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-tmgb2/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/w-tmgb2/paragraf/13
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2006/153
file:///

	§ 33 3464
	W-TMGB2 - Wiener Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung


